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1 Veranlassung 
 

Starkregen mit anschließenden Überschwemmungen sind Naturereignisse, welche in 

den letzten Jahren vermehrt und meist ohne Vorwarnung aufgetreten sind. Diese führten 

oftmals zu Schäden an Menschen und Umwelt. Nach den Starkregenereignissen an 

Pfingsten 2017 haben die VG Vordereifel und die Stadt Mayen beschlossen ein 

gemeinsames Konzept für die Gewässerentwicklung des Trillbachs zur Schaffung von 

Überflutungsflächen zur Kappung von Hochwasserspitzen aufzustellen. Der Trillbach ist 

ein Gewässer III. Ordnung und entspringt unterhalb des Stadtteils Mayen-Kürrenberg in 

der Gemarkung Mayen, durchfließt dann auf einer Länge von ca. 6 km das gleichnamige  

Trillbachtal, ohne Ortslagen zu tangieren. Vor der Ortslage Monreal trifft der Trillbach 

das erste mal auf bebautes Gebiet im Bereich der Straße „Wolfsberg“. Vom 03.06.2017 

bis zum 04.06.2017 hat sich ein Starkregenereignis in Mayen Kürrenberg (92 Liter/m²) 

sowie in der Nachbargemeinde Reudelsterz (75 Liter/m²) ereignet. Diese extremen 

Niederschläge haben zu enormen Schäden  im Trillbachtal mit Tiefenerosion, 

Überschwemmungen, Verlegung von Wegdurchlässen bzw. Zerstörung von diesen 

geführt. In der Ortslage Monreal kam es im Bereich der Straßen „Wolfsberg“, 

„Walkmühle“  und „Weiherdamm“ zu Überflutungen von Häusern und Garagen mit den 

üblichen Folgeschäden durch Wasser und Verschmutzung durch Schlamm.  

 

Nach einer gemeinsamen Begehung der Gewässerstrecke waren sich alle Beteiligten 

einig , dass zur Vermeidung künftiger Schäden am Gewässer selbst und Privatgrundstü-

cken, insbesondere zum Schutz der Ortsgemeinde Monreal ein Konzept zur Renaturie-

rung an geeigneten Stellen mit Überflutungsflächen zur Kappung von Hochwasserspit-

zen erstellt werden soll. Der Gewässerverlauf kann der nachfolgenden Abbildung ent-

nommen werden.  
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Abbildung 1 Gewässerverlauf Trillbach 

 
 

 
Abbildung 2 Hochwasser Monreal (Weiherdamm) 
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Abbildung 3 Hochwasser Monreal (Am Wolfsberg) 

 
Das Planungsbüro IBS-Ingenieure GbR aus Mayen wurde beauftragt, mit der Stadtver-

waltung Mayen und der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel ein Gewässerent-

wicklungskonzept für den Trillbach zu erarbeiten.  

 

 

2 Zielsetzung, Aufgabenstellung 
 

Das “Gewässerentwicklungskonzept“ soll der von Starkregen und Hochwasser bedroh-

ten Ortsgemeinde Monreal sowie den Gewässerverlauf im Trillbachtal vor Überfltung 

und Schäden schützen. Die großen Wassermengen sollen durch natürliche Renaturie-

rungsmaßnahmen und unter Ausnutzung der Talbreite in ihrer brachialen Gewalt ge-

bremst werden. Dazu ist eine kontinuierliche Abflusssteuerung notwendig. Es soll eine 

möglichst effektive Zahl an Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Nur wenn 

dies gelingt, werden sich die Hochwasserschadenspotenziale in der Gemeinde und im 

Trillbachtal wirksam mindern lassen.  
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Dabei sind besonders Ergebnisse für die folgenden Fragestellungen zu erarbeiten. 
 
Welche Maßnahmen kann die hochwasserbedrohte Ortsgemeinde ergreifen, um Hoch-
wasserschäden gering zu halten? 

 

 Welche Gefahr besteht? 

 Welcher Hochwasserschutz im öffentlichen Bereich ist denkbar? 

 Welche Lösungen sind wirtschaftlich und umsetzbar? 

 Welche Hochwasservorsorge ist über den technischen Hochwasserschutz 

hinaus erforderlich 

 Was kann jeder Betroffene tun? 

 Mit welcher Hilfe können Betroffene rechnen? [1] 

 

 

3 Maßnahmen zur Hochwasservorsorge und Vorgehensweise 
 

Das örtliche Hochwasserschutzkonzept umfasst Maßnahmen der öffentlichen Hochwas-

servorsorge: 

 Technische Schutzmaßnahmen im öffentlichen Bereich  

 Information der betroffenen Bevölkerung und Gewerbebetriebe 

 Vorbereitung von Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz 

 Sicherstellung der Ver- und Entsorgung 

 Hochwasserangepasstes Planen, Bauen und Sanieren 

 Optimierung/ Anpassung der Bauleitplanung 

 Selbsthilfe organisieren 

 Natürlicher Wasserrückhalt 

 

und der privaten Hochwasservorsorge: 

 Hochwasserangepasste Nutzung des Gewässerumfeldes 

 Richtiges Verhalten im Hochwasserfall 

 Elementarschadenversicherung 

 Technische Schutzmaßnahmen an den Häusern und Anlagen 

 

der Hochwasservorsorge durch die Landwirtschaft und Forstwirtschaft: 

 Hochwasserangepasste Nutzung des Gewässerumfeldes 

 Hochwasserangepasste Bewirtschaftungsweise 
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Hierzu wurde eine Bürgerversammlung abgehalten, die den betroffenen Bürgern die 

Möglichkeit gab, sich mit Bedenken und Anregungen zur Thematik aktiv einzubringen. 

Im Zuge dieser Veranstaltung wurde die Gefährdungssituation erörtert bis zu der Frage, 

was bei Extremhochwasser passieren kann, und womit die Bevölkerung zu rechnen hat. 

Die Kommunen sollen den Bürgern ihre Maßnahmen bei Hochwasser vermitteln. We-

sentliches Ziel der Veranstaltungen war es, herauszuarbeiten, was jeder Einzelne für 

sich und die Gemeinschaft beitragen kann, um hochwasserbedingte Gefahren und 

Schäden zu mindern oder gar zu vermeiden. [1] 

 

4 Hochwasservorsorge 
 
4.1 Hochwasservorsorge im öffentlichen Bereich 

 

In den folgenden Kapiteln sind Maßnahmen im öffentlichen Bereich im Allgemeinen 

beschrieben. Die konkreten Maßnahmen können den Ausarbeitungen in Teil 2 des 

Gewässerentwicklungskonzeptes entnommen werden. 

 

4.1.1 Technische Schutzmaßnahmen im öffentlichen Bereich 

 
Reichen Maßnahmen zum naturnahen Ausbau und zur Renaturierung von Gewässern 

im Hinblick auf den Hochwasserschutz im Gesamteinzugsgebiet oder in bestimmten 

Bereichen des Einzugsgebietes als einzige Maßnahme nicht aus, dann kommen 

Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes in Betracht. Hierzu gehören die 

Errichtung von Regenrückhaltebecken, Flutungspoldern, Deichen, Dämmen, Mauern 

oder anderweitige feste oder mobile Hochwasserschutzanlagen, die die betroffenen 

Gebiete in Gefahrenlagen schützen. Die Errichtung, Beseitigung oder wesentliche 

Umgestaltung dieser Anlagen ist gesetzlich dem Gewässerausbau gleichgestellt (§ 67 

Abs. 2 Satz 2 WHG). 
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Abbildung 4 Beispiele für mobilen Hochwasserschutz in Bad Kreuznach 

 

 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diese Maßnahmen sind auf Wirtschaftlichkeit, Konsequenzen für das Ortsbild und dem 

organisatorischen Aufwand zu prüfen. [2] 

 
4.1.2 Information der betroffenen Bevölkerung 

 

Sturzfluten treten in Verbindung mit örtlichen Starkregen auf, meist in Verbindung mit 

Gewitter oder Unwetter, wenn innerhalb geringer Zeit, in nur wenigen Stunden gewaltige 

Wassermassen über einem lokal begrenzten Gebiet niedergehen. Je nach Topologie 

des Gebietes fließt der gefallene Regen abwärts und sammelt sich in den gegenwärtigen 

Bächen. Dabei hängt die Zeit, die der Niederschlag braucht, um in den Talsohlen anzu-

kommen, vor allem von der Größe, dem Gefälle und der Gestalt des Einzugsgebietes 

ab. Je kleiner das Einzugsgebiet ist, desto kürzer sind die Fließwege. Ist das kleine Ein-

zugsgebiet dazu noch steil und glatt, entwässert es sehr schnell. Sturzfluten sind wegen 

ihrer Plötzlichkeit sehr gefährlich. Während die Hochwasservorhersage an den großen 

Flüssen wie der Mosel schon sehr gut funktioniert, ist die Vorhersage von lokalen Sturz-

fluten nach wie vor unpräzise. Bei kleinen Einzugsgebieten ist die Zeit des Regenereig-

nisses bis zur Bildung des Hochwasserabflusses zu kurz, um Wasserstandvorhersagen 

zu berechnen. Durch das Landesamt für Umwelt, Rheinland-Pfalz sind hier zum jetzigen 

Zeitpunkt nur regionale Unwetterwarnungen und Hochwasserfrühwarnungen mit Hoch-

wasserinformationen möglich. 

Bei dem Hochwasserfrühwarnsystem des Landes wird eine regionsbezogene Hochwas-

serfrühwarnkarte erstellt, die die Hochwassergefährdung in verschiedene Hochwasser-

warnklassen einteilt.  
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Dabei wird der aktuelle Zustand des Gebiets und die Abflussbereitschaft berücksichtigt. 

Die Warnklassen sind exemplarisch in der folgenden Karte dargestellt: [3] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5 Hochwasserfrühwarnung über Hochwasserfrühwarnklassen 

 

Die Warnklassen enthalten Angaben zur Auftretenswahrscheinlichkeit der erwarteten 

Hochwasserscheitel, sowie weitere allgemeine Informationen zur Hochwassergefähr-

dung. Die Regionen entsprechen den Land- und Stadtkreisen. Die Einfärbung einer 

Warnregion in lila, rot, orange, gelb oder grün entspricht der jeweils aktuellen Warn-

klasse. 

Durch Anklicken eines Flussgebietes auf der Frühwarnkarte werden weitere Informatio-

nen zur Hochwasserlage und zum Flussgebiet dargestellt. 
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      Abbildung 6 Hochwasserfrühwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 

 

Ist laut den Vorhersagenberechnungen an kleinen Flüssen mit größeren Hochwässern 

zu rechnen, so werden Warnungen gezielt versendet. Ab der orangen Warnstufe (Hoch-

wasser, das im statistischen Mittel höchstens einmal in 10 Jahren auftritt) erhalten die in 

diesem Flussgebiet liegenden Landkreise und Städte eine Warn-E-Mail mit einem Hin-

weis auf das betroffene Flussgebiet. Zugleich werden Nutzer der App KATWARN, die 

sich in diesem Flussgebiet aufhalten, ab der orangenen Warnstufe (s. Tabelle Warnklas-

sen) vor der Hochwassergefährdung gewarnt. 

 

Auf der Frühwarnkarte wird vor Flusshochwasser und nicht vor Gewitter, Starkregen o-

der kleinräumigen Überflutungen gewarnt, und dient deshalb zur Ergänzung zu den Wet-

terwarnkarten.  

Die Homepage der Hochwasserfrühwarnung ist mit der Warnkarte des Deutschen Wet-

terdienstes (DWD) verlinkt: 
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       Abbildung 7 Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 

 

Auf dem zuvor gezeigten beispielhaften Bild vom 31.07.2018 gibt es vom DWD im kom-

pletten Teil von Rheinland-Pfalz eine „Hitzewarnung“.  

Die dargestellten Warnungen beruhen auf Vorhersagemodellen. Die Prognosen bezie-

hen sich jedoch immer auf eine bestimmte Region. Die genaue Vorhersage ist jedoch 

nach wie vor schwierig, so dass das Warnmanagement bisher auch auf der Landkreis-

ebene endete. Das Hochwasserfrühwarnsystem des Landes und die Warnmeldungen 

des DWD werden kontinuierlich weiterentwickelt. [4] 

 
4.1.3 Vorbereitung von Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz 

 

Warnung der Bevölkerung 

 

Eine Möglichkeit die Bevölkerung zu warnen, sind Lautsprecherfahrzeuge, welche ein-

gesetzt werden können. Bei Großschadenslagen und Katastrophen nutzen Bund und 

Länder die Rundfunkwarnung gemeinsam. Lokale Hochwasserwarnungen über Rund-

funk sind hingegen nicht üblich. Bundesweit gibt es den einheitlichen Warndienst 

KATWARN (http://www.katwarn.de/) über den Warninformationen direkt, ortsbezogen 

und kostenlos an Mobiltelefone der angemeldeten Nutzer versendet werden. Mit der ent-

sprechenden Computer-Ausstattung können dieselben Informationen auch im Internet 

([3], http://fruehwarnung.hochwasser-rlp.de/) abgerufen werden.  
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Optimierung der Feuerwehreinsätze 

 

In den letzten Jahren waren durch Starkregenereignisse auch die Feuerwehren vermehrt 

im Einsatz. Auf den Internetseiten der jeweiligen Feuerwehren sind die Einsätze z. T. mit 

Bildmaterial dokumentiert. Die bereits gemachten Erfahrungen sind für die Hochwasser-

vorsorge wichtig. Auf der Internetseite der Feuerwehr Mendig ist das „Verhalten bei Un-

wetter“ [6] gut dargestellt und verlinkt mit wichtigen Seiten des „Bundesamtes für Bevöl-

kerungsschutz und Katastrophenhilfe“ [5]. 

Die Feuerwehr könnte im Hinblick auf die vorhandene Ausstattung für die Schadenser-

eignisse noch besondere Gerätschaften erhalten, wie zum Beispiel Wassersauger, 

Tauch- und Schmutzwasserpumpen. Zudem wurde erkannt, dass es notwendig ist die 

Einsatzkräfte besser auf den Hochwasserfall vorzubereiten. Ziel ist es, die Feuerwehren 

so auszustatten und Abläufe so zu organisieren, dass auch bei Sturzfluten effektiver 

geholfen werden kann.  

Die örtlichen Feuerwehrleute könnten für den Hochwasserfall geschult werden, indem 

gemeinsame Übungen abgehalten werden. Zudem werden Verhaltensregeln zum Öff-

nen von Straßenabläufen und Kanalschächten, zum Herausnehmen von Brückengelän-

dern, zum Abstellen von Feuerwehrfahrzeugen, zum Befahren überfluteter Bereiche und 

zum Aufenthaltsort während der Sturzflut aufgestellt. Es sollten verschiedene Maßnah-

men in die Alarm- und Einsatzpläne aufgenommen werden, die sich bei vorangegange-

nen Ereignissen (z.B. im Frühjahr 2016) als notwendig herausgestellt haben. 

 

Selbsthilfe organisieren 

 

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat einen Ratgeber für 

die Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen veröffentlicht. Darin sind 

Maßnahmen beschrieben, die einer persönlichen Notfallvorsorge dienen, und somit zur 

Selbsthilfe beitragen. Auch Handlungsempfehlungen im akuten Hochwasserfall und das 

Verhalten nach der Flut ist erläutert. [5] 
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Unterstützung der Feuerwehr 

 

Die Feuerwehr wird unterstützt, indem die betroffenen Einwohner alle Warnmeldungen 

ernst nehmen, sich im Notfall selbstständig informieren und die Anweisungen, sowie die 

Absperrungen der Einsatzkräfte beachten.  

Die Feuerwehr ist nur zu kontaktieren, wenn ein Notfall vorliegt oder gesundheits-, was-

ser- und umweltgefährdende Stoffe freigesetzt wurden. Darunter fallen beispielsweise 

Schadstoffe wie Farben, Lacke, Pflanzenschutzmittel, Benzin und Öl. [7] 

 

Hochwassernotwege ausweisen 

 

Im Hochwasserfall werden überflutete Straßen von den Einsatzkräften abgesperrt, da 

diese nicht mehr sicher befahrbar sind. Aus diesem Grund müssen Hochwassernotwege 

ausgewiesen werden, die im Notfall für Rettungskräfte und für Evakuierungsmaßnah-

men überflutungsfrei sind. 

Hierbei ist zu beachten, dass die lokalisierten Hochwassernotwege eine ausreichende 

Straßenbreite aufweisen müssen, um die Durchfahrt der Einsatzfahrzeuge zu gewähr-

leisten. [7] 

 
Nachbarschaftshilfe 

 

Es ist zu empfehlen mit freiwilligen Helfern eine Nachbarschaftshilfe aufzubauen, die im 

Bedarfsfall die örtlichen Feuerwehren und hilfsbedürftige Nachbarn unterstützen. 

Hierfür müssen die Aufgaben und die Organisation der Nachbarschaftshilfe eindeutig 

definiert werden. Dies schließt auch die Verfügbarkeit von Kontaktdaten der betroffenen 

Personen mit ein. 

Die freiwillige Hilfe soll idealerweise über den kompletten Schadenszeitraum bestehen, 

um besonders hilfsbedürftige Personen vor und während des Hochwassers, sowie bei 

den anschließenden Aufräumarbeiten zu unterstützen. Bei längerer Abwesenheit (z.B. 

Urlaub) ist es wichtig die Nachbarschaftshilfe darüber zu informieren und einen Vertreter 

zu organisieren, der im Hochwasserfall zur Verfügung steht. Auch bei der Nachbar-

schaftshilfe zählt das Gebot anderen zu helfen, sich dabei aber nicht selbst in Gefahr zu 

bringen. [7] 
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Verkehrslenkung und Parkplatzbereitstellung 

 

Es ist wichtig ausreichende Notparkplätze bereitzustellen, um Fahrzeuge frühzeitig aus 

den Gefahrenzonen zu entfernen. Zusätzlich verhindert diese Maßnahme ein unkontrol-

liertes Abstellen von Fahrzeugen, die Einsatz- und Hilfskräfte behindern können. 

Es ist zu prüfen ob der benötigte Parkraumbedarf mit den zur Verfügung stehenden 

überflutungsfreien Flächen gedeckt werden kann. 

Zudem sind die betroffenen Einwohner über die Lage der Notfallparkplätze zu informie-

ren, und eine eindeutige Zuordnung zwischen den Überflutungsgebieten und den Park-

flächen zu schaffen. Die Notfallparkplätze sind mit einer entsprechenden Beschilderung 

zu versehen, um diese von einer abweichenden Nutzung freizuhalten. [7] 

 

 
4.1.4 Sicherstellung der Ver- und Entsorgung 

 

Unsere Gesellschaft ist heutzutage, wie nie zuvor, abhängig von einer sicheren Versor-

gung mit unterschiedlichen Dienstleistungen und Produkten, die in der Regel durch ein 

Netz aus Infrastrukturen gewährleistet wird. Aus diesem Grund muss ein zuverlässiger 

Schutz dieser Infrastrukturen gegen verschiedene Gefahren erreicht werden. 

Überflutungen stellen eine ernste Bedrohung der kritischen Infrastrukturen1 dar. Hoch-

wasser können unmittelbaren Schaden an den Anlagen verursachen und damit zu län-

gerem Ausfall führen, oder es kommt zu einer zeitweisen Unterbrechung der Funktion. 

Verflechtungen und regionale Abhängigkeiten führen dazu, dass der kurzfristige Ausfall 

kompensiert werden kann, andererseits kann es aber auch zu großräumigen Störungen 

kommen. Im Rahmen des Konzeptes werden kritische Infrastrukturen dokumentiert und 

die Auswirkungen bei deren Ausfall auf das Gemeindegebiet und evtl. auf die Nachbar-

kommunen benannt. Für Schutzmaßnahmen an der kritischen Infrastruktur sind die Be-

treiber verantwortlich. 

Für den Umgang mit Naturereignissen gibt es kein Patentrezept. Geeignete Maßnahmen 

zur Ver- und Entsorgung folgen einer genauen Analyse vorangegangener Starkregene-

reignisse und den daraus gewonnenen Erfahrungen. Wenn die Risiken nicht bekannt 

 
1 „Kritische Infrastrukturen sind Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das 
staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungs-
engpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintre-
ten würden“ [8] 
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sind, können die jeweils Verantwortlichen auch nicht effektiv darauf reagieren. Im Ein-

zelfall können weitergehende Untersuchungen erforderlich sein, beispielsweise zur Leis-

tungsfähigkeit des Kanalnetzes oder zum Bau technischer Schutzeinrichtungen. Anhand 

der Ergebnisse können dann Ver- und Entsorgungsengpässe und deren Ursachen er-

mittelt und Lösungsansätze entwickelt werden.  

Das erklärte Ziel der Landesregierung ist es die Stromversorgung, Telekommunikation, 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu überprüfen und so auszurüsten, dass  

sie auch bei Hochwasser funktionieren. [9] 
 
 
4.1.5 Hochwasserangepasstes Planen, Bauen und Sanieren 

 
Befindet sich ein Baugrundstück in einem hochwassergefährdeten Gebiet ist es bereits 

bei Planung des Gebäudes notwendig geeignete Vorkehrungen zu treffen, durch die 

Schäden vermindert werden. Die Bauweise des Gebäudes und die Wahl der jeweiligen 

Baumaterialien haben hierbei einen entscheidenden Einfluss. 

Ein Schwerpunkt des Hochwasserschutzes lag bisher darin, die weitere Bebauung in 

amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten zu unterbinden. Dies reicht allerdings 

nicht aus, um Hochwasserschäden wirksam zu vermindern. Die größten Schäden treten 

in den bereits vorhandenen, von Hochwasser betroffenen Siedlungen auf. Deshalb muss 

hochwasserangepasstes Planen, Bauen und Sanieren die vorhandenen Schadenspo-

tenziale senken. Insbesondere für die Stromversorgung ist eine effektive Hochwasser-

vorsorge essenziell, da viele andere kritische Infrastrukturen, wie z.B. Trinkwasser- und 

Telekommunikationsversorgung, von der Stromversorgung abhängig sind. 

Im Bereich der Bauvorsorge haben die Starkregenereignisse im Jahre 2017 deutlich ge-

macht, dass durch die kurzen Vorwarnzeiten klassische Elemente der Bauvorsorge wie 

Dammbalkensysteme nur sehr begrenzt sinnvoll eingesetzt werden können. Es ist daher 

zielführend, für besonders vulnerable Objekte Bauvorsorgemaßnahmen zu treffen, die 

unabhängig von der Vorwarnzeit und von den für den Aufbau verantwortlichen Personen 

eingesetzt werden können. [10] 
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Abbildung 8 Hochwasserschutzstrategien der Bauvorsorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hochwasserschutzstrategien der Bauvorsorge unterscheiden zwischen den drei 

Systemen Ausweichen, Widerstehen und Anpassen. 

 

Ausweichen 

 

Bei dieser Strategie wird mit einer erhöhten Bauweise das Gebäude aus dem Gefahren-

bereich gehoben, um dem Hochwasser auszuweichen. Dies kann durch die Errichtung 

des Gebäudes auf einer Anhöhe oder durch eine Aufstelzung erfolgen. Bei dieser Stra-

tegie ist auf eine Unterkellerung zu verzichten. [10] 

 

Widerstehen 

 

Sind die betroffenen Gebäude ausreichend standsicher gegen einen erhöhten Wasser-

druck und Auftrieb dimensioniert, so kann die Strategie Widerstehen angewendet wer-

den. Hierbei sollen die Gebäude vor eindringendem Wasser geschützt werden. Dafür ist 

u.a. eine Abschottung gegen Rückstauwasser aus der Kanalisation mit Rückstauklap-

pen, Absperrschiebern oder Abwasserhebeanlagen vorzusehen. 

Durch die Sicherung von Fenstern und Türen mit eigenen Konstruktionen oder kommer-

ziellen Systemen wird darüber hinaus ein Schutz vor Oberflächenwasser erzielt. 

Zusätzlich ist eine Untergrundabdichtung gegen das aufsteigende Grundwasser zwin-

gend erforderlich. 
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Es ist zu beachten, dass die Strategie Widerstehen nur bis zu einer fest definierten Be-

messungsgrenze wirkungsvoll ist. Wird diese Grenze überschritten muss die Strategie 

Anpassung ergänzend eingreifen, um weitreichende Schäden zu verhindern. [10] 

 

Anpassen 

 

Die Anpassung zielt darauf ab die Gebäude im Bestand so auszustatten, dass eine ge-

zielte Flutung größere Schäden verhindert. Ein planmäßiges und kontrolliertes Über-

schwemmen gleicht den erhöhten Wasserdruck aus, und wirkt vorbeugend gegen einen 

drohenden Auftrieb. Dabei ist darauf zu achten die Flutung mit Leitungswasser bzw. ge-

filterten Wasser durchzuführen, um eindringende Sedimente vom Hochwasser aus dem 

Gebäude fernzuhalten. In den potenziell gefährdeten Räumen sind entsprechende Vor-

sorgemaßnahmen bezüglich der technischen Gebäudeausrüstung, der regulären Raum-

nutzung und den verarbeiteten Baumaterialen zu treffen. Die Verwendung von wasser-

beständigen oder wasserunempfindlichen Materialien, in Kombination mit leicht zu reini-

genden Oberflächen, sind für die Schadensminderung unentbehrlich. Zudem sollten Au-

ßenwände, Decken und Fußböden entsprechend ihrer Konstruktion, resistent gegen 

eine andauernde Überflutung sein, um ihre Funktionsfähigkeit nicht nachteilig zu beein-

trächtigen. Darüber hinaus sollen alle Bauteile in einem vertretbaren Aufwand wieder 

getrocknet werden können. Das rheinlandpfälzische Ministerium für Umwelt, Energie, 

Ernährung und Forsten empfiehlt hierzu grundsätzlich die Eignung von verschiedenen 

Baustoffen im Hochwasserschutz. Es ist von betrieblichen und hochwertigen Anlagen, 

sowie von sperrigen Einrichtungen in überflutungsgefährdeten Räumen abzusehen bzw. 

die Nutzung im Vorfeld auf sichere Räume zu verlagern. Weiterhin ist in der Strategie 

Anpassen die Sicherung von wasser- und umweltgefährdenden Stoffen vor einem Hoch-

wasser zu organisieren. Darunter fällt z.B. die Befestigung von Heizöl- oder Gastanks 

gegen Aufschwimmen oder eindringenden Wassers, um nachfolgende Umweltschäden 

zu vermeiden. Leicht wegschwemmbare Gegenstände (z.B. Brennholz, Grünschnitt, 

Mülltonnen etc.) auf dem Grundstück oder im Gebäude sind zu fixieren, da hieraus eine 

akute Gefahr der Verklausung resultiert. [10] 
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        Abbildung 9 Einwirkungen auf ein Gebäude 

4.1.6 Optimierung/ Anpassung der Bauleitplanung 

 
Im Sinne der Hochwasservorsorge sind die bestehenden Bebauungspläne zu überprü-

fen, anzupassen und die geplanten Bebauungspläne zu optimieren. 

Für die Kommunen ist die Bauleitplanung das wichtigste Planungswerkzeug für die Ent-

wicklung und Umsetzung eines umfassenden Konzepts zur Starkregenvorsorge, denn 

darin wird die Nutzung der Flächen des gesamten Gemeindegebiets geregelt. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gelten die Grundsätze gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse zu schaffen, sowie die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Dazu 

zählt auch der Schutz gegen die Gefährdung durch Starkregen. Demnach müssen Kom-

munen mit überschwemmungsgefährdeten Gebieten ihre Flächennutzungs- und Bebau-

ungspläne so anpassen, dass die Auswirkungen von Starkregen hinreichend berück-

sichtigt werden. Neben den bereits genannten gefährdeten Bereichen sind auch grund-

wasserbeeinflusste Bodentypen, verrohrte Gewässer, ehemalige Gewässerläufe, Ge-

ländehohlformen und Flurbezeichnungen für eine auf den Hochwasserschutz ausgerich-

tete Planung von Bedeutung. Hochwassergefährdete Flächen müssen entweder unbe-

baut bleiben, oder so gesichert werden, dass sie für die Zwischenspeicherung von Ab-

flüssen genutzt werden können, z.B. in Form von Regenrückhaltebecken oder Gräben. 

Weitere Möglichkeiten, den Belangen der Starkregenvorsorge Rechnung zu tragen, sind 
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eine entsprechende Gestaltung von Baugebieten (Ausweisung von Freiflächen am Orts-

rand zur Aufnahme des Oberflächenwassers aus der Ortslage), die Modellierung des 

Geländes oder die Sicherung von Notabflusswegen, beispielsweise über die von Bord-

steinen begrenzten Straßenflächen oder Rinnen in rückwärtigen Gartenbereichen. 

Schließlich kann die Bebauung selbst an die Gefährdungssituation angepasst werden, 

etwa indem Gebäude nicht in die Abflusswege des Wassers hinein gebaut werden oder 

eine hochwassersichere Bauweise im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nach-

zuweisen ist. [11] 
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4.1.7 Unterhaltungsmaßnahmen 

 

Besonders die Durchführung von gewissenhaften Unterhaltungsmaßnahmen an Gewäs-

sern tragen zum Hochwasserschutz, und somit auch zur Schadensminderung, bei. Die 

Maßnahmen sind von den entsprechenden Verantwortlichen durchzuführen. Zuständig 

für die Unterhaltung der kleinen Gewässer (Gewässer III. Ordnung) sind kreisfreie 

Städte, Kommunen und Verbandsgemeinden. Bei ausgewählten größeren Gewässern 

(Gewässer II. Ordnung, Anlage Landeswassergesetz) sind die Landkreise oder die je-

weiligen Länder unterhaltungspflichtig. [12] Die Klassifizierung der Gewässer in I.- III. 

Ordnung kann im GeoExplorer entnommen werden. [13] 

 

Die Verbandsgemeinde als Gewässerunterhaltungspflichtige hat z.B. die Aufgabe An-

landungen und Stickungen zu entfernen. Die Ortsgemeinden sind dann u.a. für die Frei-

haltung von Brücken und Durchlässen unter Straßen verantwortlich. Dazu zählt die Be-

seitigung von Ästen, Stämmen und anderem Treibgut. Eine Abschiebung der Bankette 

an Wirtschaftswegen, um die Straßenflächen seitlich zu entwässern, zählt ebenfalls zu 

den Unterhaltungsmaßnahmen der Ortsgemeinde. Weiterhin ist die Herstellung ausrei-

chender Straßeneinläufe und die Reinigung der öffentlichen Straßeneinläufe zu berück-

sichtigen. Alle Unterhaltungsmaßnahmen müssen von Gewässeranliegern und Eigentü-

mern geduldet werden. Auch Grundstückseigentümer, die potenziell von einem Hoch-

wasser betroffen sein können, tragen die Pflicht Unterhaltungsmaßnahmen durchzufüh-

ren (siehe dazu 4.2 Hochwasservorsorge im privaten und gewerblichen Bereich). 

 
4.2 Hochwasservorsorge im privaten und gewerblichen Bereich 

 
4.2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

 

Nach §5 Abs.2 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt eine Allgemeine Sorgfaltspflicht für 

alle Personen, die durch Hochwasser betroffen sein können. Diejenigen werden gesetz-

lich verpflichtet geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwas-

serfolgen, und zur Schadensminderung zu treffen. 

Eine besondere Umsicht liegt dabei auf der Nutzung von Grundstücken, um nachteilige 

Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte zu vermeiden. [14] 
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Im Zuge der Durchführung von Ausbaumaßnahmen am Gewässer, die dem Wohl der 

Allgemeinheit dienen, haben die Eigentümer und Anlieger des Gewässers eine Betre-

tung und Benutzung der Grundstücke vom Träger des Ausbauvorhabens oder seiner 

Beauftragten zu dulden (§70 Besondere Pflichten Landeswassergesetz RLP Abs. 1). 

Entstehen infolgedessen Schäden, so haben die Geschädigten Anspruch auf Schadens-

ersatz (§70 Besondere Pflichten Landeswassergesetz RLP Abs. 2). [15] 

 

4.2.2 Hochwasserangepasste Nutzung des Gewässerumfeldes 

 

Die Gewässeranlieger sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu hochwasserangepassten 

Verhalten verpflichtet. Dies beinhaltet die aktive Mitwirkung überflutungsgefährdeter 

Grundstücke hochsensibel zu nutzen. Dazu gehört es grundsätzlich, auf die Lagerung 

beweglicher Gegenstände zu verzichten oder diese ausreichend zu fixieren. Auch der 

Verzicht auf Anhäufung von Wertgegenständen, die bei Hochwasser verloren gehen o-

der zerstört werden können ist von Bedeutung. Dafür entsprechende Vorkehrungen zu 

treffen fällt in den Verantwortungsbereich jedes Einzelnen. Jeder Grundstückseigentü-

mer haftet für Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung von Gegenständen auf sei-

nem Grundstück verursacht werden. Aus diesem Grund ist ein Bewusstsein zu schaffen, 

welche hohen Fließgeschwindigkeiten eine Flutwelle erreichen kann, und welchen zer-

störerischen Kräften Bauten, Einrichtungen, Zäune und gelagerte kleine als auch große 

Gegenstände ausgesetzt sind. Besondere Probleme bereiten auch Gegenstände, wie 

Heu- oder Silageballen, Autos, Gartenmobiliar oder Teile eingestürzter Bauten. Auch 

diese Objekte werden von Flutwellen mitgerissen und bleiben an Engstellen hängen. 

Dort führen sie zu Aufstau und zu zusätzlichen erosiven Kräften. Der Wasserabfluss in 

der Ortslage muss demnach gewährleistet sein. 

Bauliche Anlagen (z. B. Hütten, Zäune und Brücken) dürfen den Zugang zum Gewässer 

nicht behindern, da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gewässerunterhaltungspflichti-

gen Träger der Zugang jederzeit möglich sein muss, um z.B. die Gehölzpflege vorzu-

nehmen. Zudem schränken bauliche Anlagen das Gewässer in seiner natürlichen Ent-

wicklung ein und können bei Hochwasser ein Abflusshindernis darstellen. [16] 
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Kompost/ Holzlagerung: 
- Komposthaufen, Holzlager und Strohballen 

sind nicht am Gewässerrand zu lagern. Es 
besteht die Gefahr, dass die Materialien 
weggeschwemmt werden und an Engstel-
len den Durchfluss behindern. 

 

- Ein Abstand von min. 5- 10 m zum Gewäs-
ser ist akzeptabel. 

Abbildung 10 Kompost/ Holzlager 

Gehölzpflege: 
- Es ist eine fachgerechte Gehölzpflege von 

Oktober bis Februar durchzuführen. 
 

- Die Gehölzpflege erfolgt in Abstimmung mit 
dem Gewässerunterhaltungspflichtigen. 

Abbildung 11 Gehölzpflege 

Abfallentsorgung: 
- Die Entsorgung von Bauschutt, Holz, Grün-

schnitt, Abwässern, Hausmüll und anderen 
Abfällen (z.B. Sondermüll, Reifen, Farb-
reste, Spritzmittelrückstände etc.) in oder 
am Gewässer ist untersagt.  

 

- Die Anwendung von Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln in und am Gewässer ist ver-
boten (Abstand min. 5- 10m).

Abbildung 12 Abfallentsorgung 

Bauliche Anlagen: 
- Bauliche Anlagen müssen innerorts einen 

Abstand von min. 5 m und außerorts min. 
10 m zum Gewässer aufweisen. 

 

- Alle baulichen Anlagen benötigen eine was-
serwirtschaftliche Genehmigung. Abbildung 13 Bauliche Anlagen 

Ufergestaltung: 
- Eine Uferbefestigung mit Mauern o.ä. ist 

untersagt. 
 

- Ein Uferverbau ist nur im Ausnahmefall mit 
einer Genehmigung der zuständigen Was-
serbehörde erlaubt. 

 
Abbildung 14 Ufergestaltung 

Wasserentnahme: 
- Die Entnahme von Wasser ist nur mit 

Handschöpfgeräten (z.B. Eimer, Gießkanne 
u.ä.) zulässig. 

 

- In Niedrigwasserzeiten kann die Entnahme 
eingeschränkt bzw. verboten werden. [16] 

Abbildung 15 Wasserentnahme 
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4.2.3 Richtiges Verhalten vor dem Hochwasser 

 

Da bei Sturzfluten keine oder kaum Vorwarnzeit besteht, sollte im Vorfeld festgelegt sein, 

welche Aufgaben im Einzelfall noch erledigt werden können, und wer diese übernimmt. 

Sinnvollerweise sollten die Abläufe in Checklisten festgehalten, und vorher innerhalb der 

Familie oder mit der Nachbarschaft gemeinsam geübt werden. Dies gilt insbesondere 

auch dann, wenn noch Objektschutzmaßnahmen umgesetzt werden müssen. 

 Jeder, der von Hochwasser betroffen sein kann, sollte eine persönliche Not-

fallausrüstung für den Hochwasserfall vorhalten. Dazu gehören beispiels-

weise Gummistiefel, Gummihandschuhe, Universalwerkzeug, Taschenlampe, 

Schaufel, ggf. Medikamente und Verbandszeug, etc. aber auch eine Pumpe 

und Sandsäcke. 

 Schutzmaßnahmen, wie Dammbalken sollten griffbereit liegen und der Ur-

laubsfall sollte geregelt sein.  

 Die Aufstellung eines persönlichen Notfallplans zur zielgerichteten Vorberei-

tung auf Hochwasser ist ideal. Der Plan soll praktische Dinge regeln, wie z. B. 

in welcher Reihenfolge Mobiliar und andere Gegenstände aus den wasserge-

fährdeten Räumen entfernt bzw. gegen Aufschwimmen gesichert werden, und 

falls mobile Schutzsysteme vorhanden sind, wer die Systeme im Ereignisfall 

auch bei Urlaub montiert oder wann der Strom im Gebäude abgeschaltet wer-

den muss. [17] 

 Spielerisch hilft auch das Spiel „SchaVIS (SchadensVISualisierung)“ zur Vor-

bereitung. Das Spiel wurde von Experten entwickelt. Es handelt sich um ein 

digitales Visualisierungssystem von Hochwasserschäden an Gebäuden. Es 

soll den Betroffenen die Möglichkeit geben, sich spielerisch an die Thematik 

der Hochwasservorsorge heranzutasten. [18] 
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4.2.4 Schutzmaßnahmen an den Häusern und Anlagen 

 
Bei eindringendem Wasser und Schlamm in Gebäude, kann es zu starken Schäden an 

der Ausrüstung z.B. an der Inneneinrichtung, Türen, Fenstern, Haustechnik, Putz, Ta-

peten, sowie an Bodenbelägen kommen. In Extremfällen wird auch die Standsicherheit 

des Gebäudes gefährdet. 

Gebäudebezogene Objektschutzmaßnahmen haben das Ziel an den bestehenden Ge-

bäuden, durch nachträglich eingebaute oder auch mobile Schutzeinrichtungen, das Ein-

dringen von Wasser zu verhindern oder zumindest zu vermindern.  

Dabei kann Hochwasser über unterschiedliche Wege in Gebäude eindringen: 

 ebenerdig / abgesenkte Zugänge / Fenster 

 ebenerdig / abgesenkte Lichtschächte und Kellerfenster 

 undichte Fugen und Durchleitungen 

 über die Kanalisation 

 

Je nach Ausstattung der Räumlichkeiten (privat und gewerblich) kann das Schadenspo-

tential sehr hoch sein. Wertgegenstände, die in solchen Räumlichkeiten gelagert sind, 

werden durch Wasser und Schlamm zerstört. Die folgenden vorsorgenden Maßnahmen 

sollen die Schäden geringhalten: 

 

 Hochwertige Einrichtungsgegenstände und wassergefährdende Stoffe möglichst 

nicht in hochwassergefährdeten Räumen lagern 

 Stromversorgung, Haus- und Versorgungstechnik hochwassersicher unterbrin-

gen 

 Eine leistungsstarke Pumpe mit Notstromversorgung ist einsatzbereit 

 Heizöltanks und Rohrleitungen sind gegen Auftrieb, Wasserzutritt und Beschädi-

gung zu schützen 

 Bei Neubauten werden vorsorgende bauliche Maßnahmen, wie z.B. hochlie-

gende Wohnungszugänge, aufsteigende Garagenzufahrten oder der Verzicht auf 

Kellernutzung empfohlen. 

 Bei Neubauten wird vorsorgender Schutz vor Zufluss von Oberflächenwasser 

aus Außengebieten empfohlen. 

 Dauerhaft angebrachte Verschlüsse an kritischen Gebäudeöffnungen 

 Sicherung vor Kanalrückstau 
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 Sandsäcke sind 2/3 zu füllen und die Öffnung in Richtung der Luftseite auszu-

richten 

 Sandsäcke sind trocken zu lagern und in regelmäßigen Abständen auf deren Be-

triebstauglichkeit zu prüfen. Jutesäcke sind nur für eine einmalige und Kunststoff-

säcke für mehrmalige Anwendungen geeignet. [19] 

 
Sicherung vor Hochwasserzufluss 

 

Grundstückseinfriedungen und Mauern können zum Schutz vor zufließendem Außenge-

bietswasser errichtet werden. Mauern vor Kellerfenstern verhindern dabei das Eindrin-

gen von Wasser in die Gebäude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 16 Mauer zum Schutz   Abbildung 17 Mauer vor Kellerfenster 
Vor Außengebietswasser 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Abbildung 18 - 19 Nachträgliche Einbauten an Tür und Kellerfenster zum Schutz gegen eindringendes 
Wasser 
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Abbildung 20 - 21 Mobile Einbauten vor Fenstern und Türen zum Schutz gegen eindringendes Wasser 

 

Weiterhin ist es zu empfehlen in Hochwassergebieten wasserdichte und stoßfeste Türen 

und Fenster zu installieren. 

 
     Abbildung 22 wasserdichte Fenster 
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Im Neubau und im Altbestand können zudem wasserabweisende Schutzanstriche am 

und im Gebäude, sowie die Verwendung wasserbeständiger Baustoffe und -materialien 

dazu beitragen die Schäden im Hochwasserfall geringzuhalten. 

Schutz vor Hochwasserzufluss bieten im Hochwasserfall auch temporäre Einrichtungen, 

wie beispielsweise Dammbalken oder Sandsäcke vor wasserdurchlässigen Gebäudeöff-

nungen. [10] 

 

 
        Abbildung 23 Dammbalken mit Sandsäcken 

 

Abdichtung 

 

Ein steigender Grundwasserstand, der mit einem Hochwasser einhergeht, wirkt so auf 

die Gebäudekonstruktion ein, dass Wasser eindringen kann. 

Effektive Maßnahmen zur Abschottung gegen ein steigendes Grundwasser sind Unter-

grundabdichtungssysteme in Verbindung mit Drainagesystemen. Dazu zählen die zwei 

Abdichtungskonzepte Schwarze und Weiße Wanne. Zudem ist es zu empfehlen Lei-

tungsdurchführungen an der Gebäudehülle wasserdicht auszuführen.  
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        Abbildung 24 wasserdichte Leitungsdurchführung 

 

Schwarze Wanne 

- Systematische Konstruktionen aus 

Außenwänden und Bodenplatten die 

über die gesamte Fläche abgedich-

tet sind 

- Anwendung im Bestandsgebäude 

möglich 

 

Anwendung: 

- Auswahl geeigneter Abdichtungs-

materialien für den zu betrachten-

den Lastfall (z.B. Bitumenbahnen, 

Bitumen- Schweißbahnen, Kunst-

stoff- und Elastomerbahnen) 

- Festlegung von Mindestdicken für 

die Abdichtungen 

- Festlegung von geeigneten Einbau-

verfahren 

 

 
Abbildung 25 System- Aufbau Schwarze Wanne 
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Weiße Wanne 

- Systematisch gefugte Bodenplatte 

und Außenwände aus Stahlbeton, 

die wasserundurchlässig ausgeführt 

werden 

- Anwendung im Bestandsgebäude 

unwirtschaftlich 
 

Anwendung: 

- Besondere Anforderungen an Beton 

(Wassereindringwiderstand) 

- Einhaltung von Mindestdicken für 

Wände und Bodenplatte 

- Zielgerichtete Planung der Beweh-

rung für rissfreie Bauteile 

- Fachgerechte Fugen ausbilden 

 
Abbildung 26 System-Aufbau Weiße Wanne 

 
[10]

 

Sicherung vor Kanalrückstau 

 

Im Hochwasserfall kann eine Überlastung des Kanalnetzes und des Vorfluters einen Ka-

nalrückstau verursachen. Dabei ist auch der hygienische Aspekt durch fäkalienhaltiges 

Abwasser zu berücksichtigen. Ohne Schutzeinrichtungen ist die Rückstauhöhe im Ge-

bäude dem jeweiligen Hochwasserstand gleich zu setzen. Um eine Flutung des Gebäu-

des zu vermeiden sind Rückstauverschlüsse einzuplanen bzw. nachzurüsten. Dabei ist 

es zwingend notwendig die Rückstausicherungen regelmäßig zu warten, um deren 

Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Das Abwasser von Räumen, das nicht über ein na-

türliches Gefälle entwässert bzw. unterhalb der Rückstauebene liegt, ist mit einer Ab-

wasserhebeanlage abzuführen. Auch diese Anlagen bieten Schutz gegen einen Kanal-

rückstau, indem sie mittels Pumpen das Abwasser über die Rückstauebene anheben, 

und in Sammelleitungen abführen. [10] 
 

 
Abbildung 27 Rückstauverschluss 
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4.2.5 Dezentrale Niederschlagswasserbewirtschaftung 

 

Die dezentrale Niederschlagswasserbewirtschaftung kann die Abflussmengen im be-

bauten Bereich einer Gemeinde bei kleineren Regenereignissen reduzieren. Die Maß-

nahmen setzen dabei bereits auf den bebauten Grundstücken an und zielen darauf ab,  

das Regenwasser nicht erst in angrenzende Bereiche übertreten zu lassen, z.B. durch 

breitflächige Versickerung, Versickerung in Mulden und Rigolen, Sammlung in Zisternen 

oder Teichen. Doch jedes dieser Systeme hat nur eine begrenzte Wirksamkeit, so dass 

bei Starkregen ein Notüberlauf das überschüssige Wasser abführen muss. Dies darf 

nicht zu Lasten des Nachbargrundstücks erfolgen. Daher ist bereits bei der Gestaltung 

eines Grundstücks zu planen, auf welche Weise (schadlose Ableitung oder Rückhalt) 

einer Überlastung der dezentralen Anlage entgegenzuwirken ist (siehe dazu auch DIN 

1986-100: geforderter Überflutungsnachweis bei großen Grundstücken). [20] 

 

4.2.6 Elementarschadenversicherung 

 

Schäden durch Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, 

Lawinen, Vulkanausbruch und Starkregen werden als Elementarschäden bezeichnet.  

Jeder kann Opfer von Naturereignissen werden. Auch bei Umsetzung umfangreicher 

Vorsorgemaßnahmen gibt es keinen absoluten Schutz vor Hochwasser, so dass es im 

Extremfall zu erheblichen, mitunter auch existenzbedrohenden Schäden kommen kann.  

Um zumindest die finanziellen Folgen eines Starkregenhochwassers zu begrenzen, 

empfiehlt das Land eine risikobasierte Elementarschadenversicherung als Ergänzung 

zur Hausrat- und Wohngebäudeversicherung.  

Auf Staatshilfen lässt sich nicht hoffen, denn die Ministerpräsidenten der Länder verstän-

digten sich darauf, „dass nur noch derjenige mit staatlicher Unterstützung über soge-

nannte Soforthilfe hinaus rechnen kann, der sich erfolglos um eine Versicherung bemüht 

hat oder ihm diese nur zu wirtschaftlich unzumutbaren Bedingungen angeboten worden 

ist.“ [21] 

Bei der erweiterten Wohngebäudeversicherung werden zum Beispiel die Reparaturkos-

ten an Gebäuden übernommen, die in Folge der Überschwemmung entstehen. Bei Kom-

plettverlust trägt die Versicherung die Kosten für die Errichtung eines gleichwertigen 

Hauses. Im gewerblichen Bereich werden Elementarerweiterungen auch für die Ge-

schäftsgebäudeversicherung, die Betriebsunterbrechung oder Mietausfälle angeboten. 
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In der Regel dauert es nach einem Schadensereignis einige Zeit, bis ein Sachverständi-

ger der Versicherung zur Beurteilung des Schadens in das Haus kommt. Nach den Auf-

räumarbeiten lassen sich Schäden unter Umständen nicht mehr nachvollziehen und be-

legen. Daher ist die Dokumentation aller entstandenen Schäden unmittelbar nach dem 

Ereignis als Nachweis für die Versicherung sehr wichtig. 

Allgemeine Informationen erhält die Elementarschadenkampagne Rheinland-Pfalz des 

Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten. [22] 

Die Versicherungsunternehmen stufen die von Hochwasser betroffenen Häuser in vier 

Gefährdungsklassen ein, die sich danach richten, wie oft im Durchschnitt das Haus von 

Hochwasser betroffen ist. Das Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und 

Starkregen (ZÜRSGeo) ist ein Geoinformationssystem zur Einschätzung von Naturge-

fahren. Diese Information hilft bei der Kalkulation des Versicherungsbeitrages der Ele-

mentarschadenversicherung. [23] 

 

4.3 Hochwasservorsorge durch die Landwirtschaft und Forstwirtschaft 

 

Die Land- und Forstwirtschaft kann durch die Gestaltung von Forst, Acker und Wiesen-

flächen einen wesentlichen Beitrag zur Hochwasservorsorge leisten. 

 

4.3.1 Hochwasserangepasste Nutzung des Gewässerumfeldes 

 

Eine Herstellung von naturnahen Gewässerzuständen mit mäandrierenden und breiten 

Verläufen, sowie ausgedehnte Auenbereiche tragen maßgeblich zum potenziellen Was-

serrückhalt bei. Aufgrund von Renaturierungsmaßnahmen können Abflussspitzen auf 

natürliche Weise reduziert werden. Wälder sind in der Lage die Auswirkungen von Über-

schwemmungen zusätzlich zu vermindern. Die Bäume schirmen den Boden bei Nieder-

schlagsereignissen durch Ihr Kronendach besser ab als Wiesen und Äcker. Auf Fichten 

sollte im Gewässerumfeld verzichtet werden, da die Flachwurzler instabiler hinsichtlich 

ihrer Standfähigkeit sind, und ihr Wurzelraum anfällig auf Sauerstoffmangel im Hoch-

wasserfall reagiert. Ein Befall durch den Borkenkäfer kann zudem einen Fichtenbestand 

unverzüglich reduzieren. Daher ist ein Mischwald anzustreben, der eine größere Resis-

tenz gegen Schädlinge aufweist, und mit seinem vielfältigen Wurzelwerk die Bodenstruk-

turen besser bindet. Zudem kann ein Tannen- Buchen- Mischwald insgesamt 45% mehr 

Wasser aufnehmen als ein Tannen- Fichten- Wald [24]. Ein weiteres Problem ist der 

Anbau von Mais, welcher den Abfluss bei Starkregenereignissen begünstigt. Hierbei 
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werden die Bodenporen verschlämmt, und somit eine Versickerung in die grundwasser-

leitenden Schichten unterbunden. Die fehlende dichte Vegetationsdecke der Mais-

pflanze kann den oberirdischen Abfluss nicht bremsen. [25] 

 

4.3.2 Hochwasserangepasste Bewirtschaftungsweise 

 
Durch eine auf Hochwasserschutz ausgerichtete Bewirtschaftung der Flächen (hangpa-

rallel, dauerhafte Begrünung, Anlage von Feldrainen, Maßnahmen zum Erosionsschutz, 

usw.) kann Niederschlagswasser wirksam in der Fläche zurückgehalten und der Abfluss 

reduziert werden. 

Maßnahmen, die das Niederschlagswasser im Wald zurückhalten und damit zur Scha-

densminimierung beitragen, sind: 

 

 naturnaher Waldbau 

 Bau von Furten (Rückbau von Durchlässen), wo möglich 

 ständige Kontrolle von Ein- und Auslaufbereichen der Rohrdurchlässe / Kas-

tenprofile 

 Einbau von Geschiebe- / Schwemmholzrechen (Holz- oder Betonkonstrukti-

onen) an sensiblen Gewässerabschnitten 

 Kleinstrückhalteschwellen in vorh. Grabensystemen, wo hydraulisch vertret-

bar bzw. keine Überlaufschäden zu erwarten sind 

 Anlage von Querrinnen in Feld- und Wirtschaftswegen 

 

Bei anstehenden Flurbereinigungsverfahren ist zu berücksichtigen, dass Feldwege so 

anzulegen oder zu verändern sind, dass sie nicht senkrecht auf das Siedlungsgebiet 

führen. 

 

Es ist anzustreben mit den Landwirten in regelmäßigen „runden Tischen“ Fruchtfolgen 

zu koordinieren, um die Bewirtschaftung der Flächen vertretbar für den Hochwasser-

schutz zu gestalten. Für den Maisanbau empfiehlt sich das „Strip Till“-Verfahren (parti-

elle statt ganzflächiger Bodenbearbeitung). Hierbei wird nur ein schmaler Bodenstreifen 

bearbeitet, die Grasnarbe bleibt erhalten. Der Boden wird lediglich in der Saatreihe par-

tiell gelockert, während zwei Drittel der Fläche unbearbeitet und mit abgestorbenem 

Pflanzenmaterial bzw. einer Grasnarbe als Erosions- und Verdunstungsschutz bedeckt 

bleiben.  
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Durch das Pflanzenmaterial kann verhindert werden, dass bei Starkregen allzu viel Erd-

reich abgespült wird und ein Teil des Wassers kann in den Boden eindringen. 

 

4.3.3 Kleinrückhalte durch Geländemulden 

Ein großes Potenzial zur Abwehr von Überschwemmungsgefahren durch Außengebiets-

wasser bieten Maßnahmen zur Sicherung oder Schaffung von Rückhalteräumen auf 

forst- und landwirtschaftlichen Flächen. Einfache Geländemulden im Wald leisten einen 

Beitrag zur Rückhaltung von Wasser und vor allem von mitgeführten Sedimenten. 

 

4.3.4 Außengebietsentwässerung 

Außengebietswasser u.a. von Wirtschaftswegen und aus Drainagen belastet in der Re-

gel unnötig die Kanalisation. Dieses Wasser sollte im Idealfall in der Fläche bleiben oder 

im Außenbereich versickern.  

 

 

5 Vorgehensweise und Umsetzung 
 

5.1 Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme 

 
Für eine Bestandsaufnahme führte das Planungsbüro IBS-Ingenieure GbR Ortsbege-

hungen durch. Auch außerhalb der Ortslagen erfolgte in Abhängigkeit des anzutreffen-

den Geländes eine Gewässerbefahrung und eine Begutachtung des Gewässereinzugs-

gebietes. Bei schwierigen örtlichen Verhältnissen wurde eine Begehung vollzogen. Die 

inner- und außerörtliche Grundlagenermittlung erfolgte gleichermaßen mit Hilfe von Er-

hebungsbögen und einer Fotodokumentation, bei der hochwasserrelevante Auffälligkei-

ten (z.B. Geschiebe, Einbauten im Gewässer, Uferbefestigungen, Tiefenerosion, poten-

zielle Gefahrenbereiche etc.) der Gewässerzustände und Ersteinschätzungen für Maß-

nahmen zur Hochwasservorsorge aufgenommen wurden. Diese Daten wurden digitali-

siert und in Plänen zusammenfassend dargestellt. 

 
5.2 Workshop 

 

Die Verbandsgemeinde Vordereifel und die Stadt Mayen luden alle Beteiligten, insbe-

sondere die Bevölkerung, förmlich über das Amtsblatt zu dem Workshop ein. In dieser 

Bürgerversammlung konnte ein aktiver Austausch zwischen der Stadt- bzw. Verbands-

gemeindeverwaltung, dem beauftragtem Ingenieurbüro IBS-Ingenieure GbR und den 
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Bürgern vorgenommen werden. Hierbei wurde die Gefährdungssituation bei Hochwas-

ser und Starkregen betrachtet, sowie Bildmaterial aus der Grundlagenermittlung und 

vergangenen Hochwasserfällen erläutert. Besonders die realisierbaren Maßnahmen für 

die öffentliche und private Vorsorge wurden dabei im Hinblick auf die Gefahrenabwehr 

thematisiert. Im Anschluss der Veranstaltung konnten Anregungen und Fragen der Bür-

ger aufgenommen, besprochen und diskutiert werden. Die Hinweise aus der Bevölke-

rung wurden in das Konzept eingearbeitet und teilweise in separaten Terminen mit den 

Betroffenen in der Örtlichkeit begutachtet. 

 

6 Dokumentation der Ergebnisse 
 
6.1 Bericht 

Die Verbandsgemeinde Vordereifel und die Stadt Mayen erhalten einen schriftlich aus-

gearbeiteten Bericht zum „Gewässerentwicklungskonzept“. Dieser umfasst neben der 

Beschreibung der Maßnahme auch Allgemeine Informationen zum privaten Hochwas-

serschutz und Empfehlungen zur Elementarversicherung.  

 
6.2 Maßnahmenplanung 

Als Ergebnis der Bestandsaufnahme, der Anwohnerbefragung und der Workshops wird 

für jede Gebietskörperschaft eine Liste von Maßnahmen erstellt mit Zuständigkeiten für 

die Umsetzung. Der Maßnahmenkatalog wurde mit groben Baukostenansätzen (netto, 

ohne Baunebenkosten) versehen. Diese wären anhand von konkreten Entwürfen ent-

sprechend fortzuschreiben. 

Die Reihenfolge für die Umsetzung wurde gemeinsam mit den Bauherrenvertretern fest-

gelegt und kann der Prioritätenliste entnommen werden. 
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7 Allgemeine Umsetzung und Grunderwerb 
 

Nach einem vereinbarten Zeitraum wird Bilanz gezogen. Über den Fortgang der Um-

setzung ist nach frühestens zwei Jahren in der örtlich arbeitenden Hochwasserpart-

nerschaft zu berichten. Der gesamte Prozess wird von der Wasserwirtschaftsverwal-

tung und ggf. weiteren Behörden begleitet. Der Grunderwerb bzw. die Zustimmung der 

Grundstückseigentümer ist für den gesamten Erfolg des Hochwasserschutzkonzepts 

entscheidend. 

 

  

IBS-Ingenieure GbR, Mayen  23.03.2020 

  

 
 
 
 
Martin Hertel     Michael Brück 
Master of Engineering    Dipl.-Ing. (FH) 
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